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 Veröffentlicht am 17.02.1993

Index

19/05 Menschenrechte

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1968 §1;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

MRK Art13;

Rechtssatz

Die Weigerung der staatlichen Behörde, dem Asylwerber, der im Besitz eines Reisepasses war (mit dem er legal nach

Ungarn ausreisen konnte), einen speziellen Dienstpaß auszustellen, kann - unter dem Gesichtspunkt der Intensität des

EingriEes in Rechtsgüter des Asylwerbers - nicht als Umstand angesehen werden, der zur Glaubhaftmachung

wohlbegründeter Furcht vor Verfolgung geeignet wäre.
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